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6. Beratung und Beschtussfassung überdie Erlassung eines Bebauungsplanes

und Erlassung eines Ergänzenden Bebauungsplanesim Bereich des

Grundstückes 859/29 KG Hart im Zillertal (Michael Widner)

Der Gemeinderat der Gemeinde Hart im Zil.l"ertat hat in seiner Sitzung vom 1,6.1,2.2025 die Auftage des vom Architekten
DI Thomas ScheitnagI ausgearbeiteten Entwurfes vom 09.12.2025 mit der Planungsnummer BPL 4-2025, über die

Ertassung eines Bebauungsplanes und eines Ergänzenden Bebauungsp[anes im Bereich des Grundstückes859/29 KG

Hartim ZiLtertaL durch vier Wochen hindurch zur öffentLichen Einsichtnahme, einstimmig, beschtossen.

Die 4-wöchige Auflage erfolgt

vom 22.12.2025 bis einschtießtich 19.01.2026

Die maßgebLichen Untertagen liegen während der Auflagefrist zu den Amtsstunden mit Parteienverkehr im

Gemeindeamt zur Einsichtnah me auf.

Gl,eichzeitig wurde gemäß g 64 Abs. 4TROG 2022 der Beschtuss über die Ertassung des gegenständtichen

Bebauun gsp[anes gefasst.

Dieser Beschtuss wird nur rechtswirksam, wenn innerha[b der Auflage- und Stettungnahmefrist keine Stetlungnahme
zum Entwurfvon einer hierzu berechtigten Person oder Stette abgegeben wird.

Gemäß g 64 Abs. 1 TROG 2022 haben Personen, die in der Gemeinde Hart im Ziltertat ihren Hauptwohnsitz haben

und Rechtsträger, die in der Gemeinde Hart im Zitlertal eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, das Recht,

bis spätestens eine Woche nach Abtauf der Auflagefrist eine schriftliche Stellungnahme zu den aufgetegten

Anderun gen des Entwurfs abzugeben.

Der Bürgermeister
DanieI Schweinberqer
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